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wird beantragt,

die Klage abzuweisen.

Begründung:

Der vom Kläger begehrte Unterlassungsanspruch ist darauf

gerichtet, dass der Beklagte es unterlässt, in der Öffentlich-

keit zu behaupten, ,,Jede vierte Frau in Deutschland wird

Opfer häuslicher Gewalt.".
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Die Klage ist abzuweisen, weil sie unzulässig und unbegründet ist. Ein Unterlassungs-

anspruch besteht nicht.

1. Unzulässigkeit der Klage

Die Klage ist bereits unzulässig, weil keine Klagebefugnis gemäß S 42 Abs. 2 Venrual-

tungsgerichtsordnung (VwGO) besteht.

Der Kläger macht geltend, in seinen Rechten auf Schutz der äußeren Ehre und des

sozialen Geltungsanspruchs, die aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Art. 2

Abs. 1 in Verbindung mitArt. 1 Abs. 1 Grundgesetz (GG) folgen, verletzt zu sein,

Nach verständiger Betrachtung des vorgetragenen Sachverhalts erscheint es aber

nicht möglich, dass der Kläger durch die Ablehnung der Unterlassung in einem subjek-

tiv-öffentlichen Recht verletzt ist, weil bereits kein Eingriff in Grundrechte des Klägers

vorliegt

Erstens bezieht sich der Satz nach seinem Wortsinn nicht unmittelbar auf den Kläger.

Er trifft weder eine Aussage über den Kläger noch über die Gruppe der Männer im All-

gemeinen.

Zweitens ist auch eine Interpretation des Zitats durch eine Betrachterin oder einen Bet-

rachters nicht geeignet, den Satz auf den Kläger zu beziehen. Würde man den Satz so

auslegen, dass aus der Tatsache, dass jede vierte Frau Opfer häuslicher Gewalt wird,

folgere, dass jeder vierte Mann häusliche Gewalt verübe, wäre damit auch keine un-

mittelbare Aussage über die Einzelperson des Klägers getroffen.

lm Übrigen wäre auch noch zu berücksichtigen, dass der zitierte Satz nicht zwangsläu-

fig den Umkehrschluss zulässt, dass jeder vierte Mann auch ein Täter sei. So ist es

z.B. denkbar, dass mehrere Opfer den gleichen Täter haben, d.h. dass ein bestimmter

Mann in mehreren Beziehungen Gewalt ausübt. Ferner belegt die zugrundeliegende

Studie ,,Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland" des

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), dass es

auch häusliche Gewalt in gleichgeschlechtl ichen Beziehungen gibt. Daher lässt sich

aus dem zitierten Satz die tatsächliche Zahl der männlichen Täter nicht ableiten.



3

Drittens wäre die mittelbar angesprochene Teilgruppe der gewaltausübenden Männer

keine ausreichend konkretisierbare Personengruppe. Aus der unterstellten Interpreta-

tion, jeder vierte Mann verübe häusliche Gewalt, lässt sich kein Rückschluss ziehen,

welcher Mann zu welchem Teil der Gesamtgruppe der Männer gehört.

Da die Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Teilgruppe von außen nicht erkennbar

ist, ist ein Außenstehender nicht in der Lage, einen einzelnen Mann eindeutig zu einer

der beiden Teilgruppen zuzuordnen.

Die Rechweite des vom Kläger in Anspruch genommenen verfassungsrechtlichen Per-

sönlichkeitsschutzes wird wesentlich durch den Umstand beeinflusst bzw. begrenzt,

dass der soziale Geltungsanspruch des Einzelnen nicht in dessen ausschließlicher

Konkretisierungs- und Verfügungsmacht steht. Wenn der Berechtigte soziale Bezie-

hungen eingeht, in Kommunikation mit anderen getreten ist und durch sein Verhalten

auf andere einwirkt, dann bemisst sich der konkrete Inhalt seines geschützten Gel-

tungsanspruchs im Einzelfall nach einem sozialen Abbild, das dem Betroffenen zuge-

rechnet wird (Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 35,202 (220); BVerfGE 65, 1 (44)).

Es ist dem Staat daher venvehrt, Außerungen zu tun, die sich abträglich auf das An-

sehen des Einzelnen in der Öffentlichkeit auswirken können (BVerfG, Beschluss vom

17.08.2010, Az. 1 BvR 2585/06, zit iert nach juris, Rn. 21).

In diesem Kontext ist jedoch eine lnformationskampagne der Landesregierung, die

keine Aussage über einzelne Personen oder konkretisierbare Personengruppen ent-

hält, nicht geeignet, das Bild eines Einzelnen in der öffentl ichen Wahrnehmung zu ver-

ändern. Eine solch herabsetzende Wirkung wäre nur denkbar, wenn die Aussage in

irgendeiner Form auf das Individuum bezogen werden könnte.

Das gleiche gilt für den Begriff der ,,äußeren Ehre". Eine Ehrverletzung kann ebenso

wenig festgestellt werden, wenn der beanstandete Satz das Bild des Klägers nach au-

ßen nicht verändert, ja nicht einmal berührt.

In diesem Kontext ist auch zu berücksichtigen, dass der Beklagte keine Kausalbezie-

hung zwischen der Zugehörigkeit zur Gruppe der Männer und dem gewalttätigen Han-

deln behauptet hat. Aus der möglichen Auslegung des Satzes durch Leserinnen und

Leser folgt zwar die Möglichkeit, dass ein Mann zu der Gruppe der Gewalttäter gehö-

ren kann. Diese Eventualität lässt jedoch - wie dargestellt - keinen Rückschluss im
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Einzelfall zu und kann daher auch keine Beeinträchtigung der persönlichen Ehre oder

sozialen Geltung sein.

Schließlich und viertens ist der Satz auch nicht geeignet, die Gesamtgruppe der Män-

ner in ihrem sozialen Geltungsanspruch in der Gesellschaft insgesamt und damit die

Rechte aller Mitglieder zu berühren.

Eine f nterpretation des Satzes impliziert, dass mindestens 75 a/o der Gruppe nicht ge-

walttätig ist. Damit ist den Leserinnen und Lesern klar, dass der weit größte Teil der

Gesamtgruppe kein Täter ist und nicht alle gemeint sein können. Aufgrund dieses Zah-

lenverhältnisses besteht auch nicht die Gefahr, dass in der öffentlichen Meinung von

einem Teil der Gruppe auf alle Mitglied er zu schließen und ein Merkmal auf alle Mit-

glieder zu verallgemeinern wäre.

Nach ständiger Rechtsprechung kann eine Ehrverletzung einer Gesamtgruppe - selbst

wenn sie vorläge - nicht auf die persönliche Ehre eines Individuums durchschlagen,

wenn es sich um ein großes, im Einzelnen nicht mehr überschaubares Kollektiv han-

delt und die Ehrverletzung an ein Merkmal anknüpft, das nicht bei allen Angehörigen

der Gruppe vorl iegt (BVerfG, Beschluss vorn 10.10.i995, Az. 1 BvR 1476191 u.a., zi-

t iert nach juris, Rn. 139f.). Dies ist bei der Gruppe aller Männer, die die Hälfte der Be-

völkerung ausmacht, anzunehmen. Hinzukommt, dass das Merkmal ,,gewalttätig" er-

kennbar nicht bei allen Mitgliedern vorliegt und von außen nicht differenzierbar ist, bei

welchem Mitglied es zutrifft.

lm Ergebnis kann also keine Aussage über die Gesamtgruppe getroffen werden und

es ist folglich auch kein Recht der Gesamtgruppe berührt.

Daher ist es auch nicht möglich, dass ein Recht des Klägers, als Mitglied der Gruppe,

berührt wäre.

Nach allen Betrachtungsweisen berührt der zitierte Satz den Kläger nicht in seiner

Rechtssphäre. Das Ansehen seiner Person in den Augen anderer kann nach keiner

Alternative durch den Satz beeinträchtigt werden, weil die Aussage ihm nicht zugeord-

net werden kann.

Es erscheint daher nicht möglich, dass der Kläger in einem subjektiven Recht verletzt

sein könnte.



2. Unbegründetheit der Klage

Hilfsweise wird darauf hingewiesen, dass die Klage auch unbegründet wäre, weil kein

Eingriff in den Schutzbereich des Rechts des Klägers auf Schutz der äußeren Ehre

und des sozialen Geltungsanspruchs aus Art.2 Abs. 1 GG erfolgte.

Staatliche Informationstätigkeit ist zwar grundsätzlich geeignet, in die Grundrechte ein-

zugreifen. Das informierende Staatshandeln ist anhand der Kriterien der Unmittelbar-

keit, der Finalität und der Belastungsschwere als Grundrechtseingriff zu bewerten.

Wie oben dargestellt, fehlt es hier jedoch schon an dem Merkmal der Unmittelbar-

keit.

Die Kampagne des Beklagten verfolgt den Zweck, die Öffentlichkeit über das Thema

Häusliche Gewalt zu informieren, zu sensibilisieren und den Betroffenen oder Dritten

H i lfemög lichkeiten aufzuzeigen.

Die Rechtssphäre des Klägers wird durch diese Information nicht unmittelbar berührt.

Wie oben gezeigt erfolgt weder eine unmittelbare, noch eine mittelbare - durch eine

Auslegung des beanstandeten Satzes - Beeinträchtigung der Rechte des Klägers.

Durch den beanstandeten Satz kann kein konkreter Bezu g zu einem Grundrechtsträ-

ger hergestellt werden. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts stellt das

staatliche Informationshandeln dann aber auch keinen Grundrechtseingriff dar (BVerf-

GE 105,252).

Des Weiteren fehlt es auch am Merkmal der Finalität. Nach der Rechtsprechung des

BVenruG ist eine Außerung als final anzusehen, wenn zu Lasten bestimmter Personen

Rahmenbedingungen verändert werden müssen, uffi einen im öffentlichen Interesse

liegenden Ertolg herbeizuführen (BVerfG, Beschluss vom 26.06.2002, Az. 1 BvR

670191 , NJW 2002, 2626 126281; BVerwGE 71, 183 (193)).

Der Beklagte beabsichtigt mit seiner Information, die Öffentlichkeit über häusliche Ge-

walt aufzuklären, um damit Hilfe für Betroffene zu ermöglichen und Gewalt zu verhin-

dern. Dieser Erfolg hat zur Wirkung, dass evtl. Täter bekannt werden und ihre Taten

geahndet werden. Es ist nicht erkennbar, dass Rechte des Klägers durch diesen Erfolg

berührt werden könnten.
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Mangels Unmittelbarkeit und Finalität ist das Kriterium der Belastungsschwere nicht

mehr zu prüfen.

Der Beklagte war schließlich auch zum Informationshandeln zuständig. Aus der Zu-

ständigkeit der Länder zur Erfüllung der staatlichen Aufgaben aus Art. 30 GG und dem

venrualtungsmäßigen Vollzug des Bundesrechts aus Art. 83 GG folgt die Ermächtigung

einer Landesregierung zur Verbreitung von daraus folgenden Informationen an die Öf-

fentlichkeit (BVerfG, Beschluss vom 26.06.20A2, Az. 1 BvR 558/91, NJW 2002, 2621

126231; Beschluss vom 26.06.2002, Az. 1 BvR 670191, NJW 2002,2626.; BVenruG,

Beschluss vom 4.05.1993, Az.7 B 149192, zitert nach juris, Rn. 5)

Innerhalb des Landes Berlin ist die Senatsvenrvaltung für Wirtschaft, Technologie und

Frauen für die Initiierung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zum

Abbau von Gewalt gegen Frauen zuständig (vgl. Abschnitt X, Ziffer 45 des Geschäfts-

verteilungsplans des Senats vom 20.02.2007, ABl. Nr. 15 vom 5.04.2007, S. 986).

In jedem Fall wäre ein Eingriff auclr verhältnisrnäßig gewesen. Die Karnpagne ver-

folgt den legitimen Zweck, Menschen vor häuslicher Gewalt zu schützen und HiHe für

Opfer zu ermöglichen und zu vereinfachen. Der Beklagte nimmt damit seine grundge-

setzliche Aufgabe wahr, Opfer vor künftigen Übergriffen zu schützen und zu helfen und

ihren grundrechtlichen Freiraum zu erhalten (BVerwG, Urteil vom 23.5.1989, aaO., Rn.

54).

Der Satz ,,Jede vierte Frau in Deutschland wird Opfer häuslicher Gewalf. " stützt sich

auf Erkenntnisse der wissenschaftlichen Studie ,,Lebenssituation, Sicherheit und Ge-

sundheit von Frauen in Deutschland" des BMFSFJ. Er gibt damit eine Tatsache wie-

der, die von der Universität Bielefeld und dem Institut infas wissenschaftlich erhoben

wurde. Die Außerung ist sachlich und ausgewogen und steht in einem konkreten Be-

zug zur Erfüllung des Schutzes vor häuslicher Gewalt.

Der Satz enthält auch keine Aussage über die Täter oder irgendwelche Werturteile.

Ein Satz, der diesen Anforderungen gerecht wird, ist nach ständiger Rechtsprechung

zulässig (OVG Münster, Beschluss vom 12.07 .2005, Az. 15 B 1099/05, zitiert nach

jur is ,  Rn.  15)

Der Satz ist geeignet, Leserinnen und Leser auf das Thema ,,Häusliche Gewalt" auf-

merksam a) machen und zum Nachdenken und Handeln anzuregen. lm weiteren Text
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der Plakate erfolgt ein Hinweis auf die Internetseite, auf der weitere Informationen be-

zogen werden können (www.hinter-deutschen-waenden.de). Damit nimmt der Beklag-

te zugleich seine Aufgabe wahr, die Bürgerinnen und Bürger mit Informationen zu ver-

sorgen, die sie zur Mitwirkung und Aufrechterhalten des demokratischen Grundkon-

senses und Gemeinwohls bedürfen (BVerfG, Beschluss vom 17.08.2010, aaO, Rn.23;

BVenrvG, Urteil vom 23.5.1989, Az.7 C2:t87,zit iert nach juris, Rn.53)

Der Satzwar überdies erforderlich, um die Öffentlichkeit auf die Thematik aufmerksam

zu machen. Gerade bei häuslicher Gewalt ist es oft kennzeichnend, dass die Opfer

aus Angst vor weiteren Übergriffen, vor Verlust des Ansehens in der Öffentlichkeit oder

vor Verlust des Partners die Tat häufig nicht publik machen und nicht anzeigen.

lm Ergebnis ist die Klage unzulässig und unbegründet und aus diesen Gründen abzu-

weisen.

Gegen eine Übertragung des Rechtsstreits auf den Einzelrichter bestehen keine Be-

denken.

2 Abschriften sind anbei.

lm Auftrag
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Anlagen:
- ein durchnummerierterVenrualtungsvorgang
- zweiAbschriftendesSchriftsatzes


